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«Adresse Feuerungskontrolle»
Gemeinde Nr.
Kontrollturnus





«Vorname» «Name»

«Adresse»

«PLZ» «Ort»

Feuerungsrapport 

Messdaten und Beanstandungsblatt
Rapport-Nr.

	Gebäudeadresse
 

Zweck


Versicherungs-Nr.


Kontaktperson


Kontakttelefon
	
Kessel
Brenner




Fabrikat



Typ



Baujahr



Leistung


	Kontrolltyp


qA max.*: . . . . . %                       Feuerungswärmeleistung:  . . . . . . . . . . . . .  kW

	( Abnahmekontrolle
	(  Routinekontrolle
	( ..... Nachkontrolle
	(  Stichprobe
	(  Klagekontrolle

	Emissions-

Messergebnisse
	Kessel/Brennstoff
	Kessel/Brennstoff

	
	Grundlast
	Volllast
	Grundlast
	Volllast

	
	1. Msg
	2. Msg
	1. Msg
	2. Msg
	1. Msg
	2. Msg
	1. Msg
	2. Msg

	Abgasverlust
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO (bez. 3% O2)
	mg/m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Russzahl
	0 - 6
	
	
	
	
	
	
	
	

	NOx  (bez. 3% O2)
	mg/m3
	
	
	
	
	
	
	
	

	Unverbranntes Öl
	ja/nein
	
	
	
	
	
	
	
	

	O2 -Wert
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	CO2 -Wert
	%
	
	
	
	
	
	
	
	

	Abgastemperatur
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lufttemperatur
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kesseltemperatur
	°C
	
	
	
	
	
	
	
	


Beurteilung:  (Grenzwerte siehe Rückseite)




	a) lufthygienisch
	( Anlage entspricht Vorschriften
	

	
	( Anlage wird beanstandet, weil:

	( Messergebnis über Emissions-Grenzwert
    (vgl. eingekreister Wert mit der Rückseite)

	 
	
	

	
	( das Typenschild ist nicht in Ordnung, weil:  


	b) energetisch
	( Anlage arbeitet wirtschaftlich

      (genügender Wirkungsgrad)

	c) allgemeiner Zustand               ( gut

	
	( Anlage wird beanstandet

      (schlechter Wirkungsgrad)
	                                              ( befriedigend


Massnahmen:   

( Die Anlage muss überprüft und einreguliert werden. Bitte lassen Sie diese Überprüfung innert 30 Tagen durchführen (Bestätigung mit Meldeblatt). Geht innert 30 Tagen keine Rückmeldung ein, wird eine amtliche Nachkontrolle durchgeführt (sonst nur Stichprobe). Bei einem schlechten Stichproben-Ergebnis wird immer eine Nachkontrolle durchgeführt.

(
Die Anlage muss saniert werden bis spätestens: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(
Nächste amtliche Kontrolle: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Für die Gemeinde:                          Datum:                                        Der Feuerungskontrolleur:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
